Gesetz liber die Entsorgung von Schiffsabfillen und Ladungsriickstanden
im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Schiffsabfallentsorgungsgesetz - SchAbfEntG M-V)

Vom 16. Dezember 2003
GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 2129 -9

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsiibersicht
Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziel

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Geltungsbereich

§ 4 Hafenauffangeinrichtungen

§ 5 Abfallbewirtschaftungsplane

§ 6 Meldung

§ 7 Entladung von Schiffsabfallen

§ 8 Entladung von Ladungsriickstanden

Abschnitt 2
Abgaben fiir die Entsorgung von Schiffsabfallen

§ 9 Grundsatz

§ 10 Anspruch auf Entsorgung

§ 11 Bemessungsgrundlagen und Hohe der Abgaben
§ 12 Ausnahmen

Abschnitt 3 .
Zustindigkeiten, Uberwachung, Ordnungswidrigkeiten

§ 13 Zustandigkeiten

§ 14 Uberwachung

§ 15 Anordnungen im Einzelfall
§ 16 Meldungen und Berichte
§ 17 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 4
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 18 Ubergangsvorschriften
§ 19 In-Kraft-Treten



Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1

Ziel
Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 27. November 2000 Uuber Hafenauffangeinrichtungen fir Schiffsabfalle und
Ladungsrickstande (ABI. EG Nr. L 332 S. 81). Es soll dazu beitragen, das Einbringen von
Schiffsabfallen und Ladungsrickstédnden auf See, insbesondere das illegale Einbringen, durch Schiffe
zu verringern, indem die Bereitstellung und Inanspruchnahme von Hafenauffangeinrichtungen fir
Schiffsabfalle und Ladungsrickstédnde verbessert werden, und damit den Meeresumweltschutz
verstarken.

§2

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck

1. MARPOL 73/78: das internationale Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung von
Meeresverschmutzung durch Schiffe, mit dem dazugehdrenden Anderungsprotokoll von 1978, in
der jeweils gultigen Fassung,

2. Schiffe: seegehende Fahrzeuge jeder Art einschlieBlich Fischereifahrzeuge, Binnenschiffe,
Sportboote, Tragfligelboote, Luftkissenfahrzeuge, Tauchfahrzeuge und schwimmende Gerate,
soweit sie im Seegebiet eingesetzt sind,

3. Fischereifahrzeuge: Schiffe, die fir den Fang von Fischen oder anderen lebenden
Meeresressourcen ausgerustet sind oder hierzu gewerblich genutzt werden,

4. Sportboote: Schiffe jeder Art, unabhangig von der Antriebsart, die fur Sport- und Freizeitzwecke
bestimmt sind,

5. Schiffsabfille: alle Abfélle, einschlieBlich Abwasser, sowie Rickstdnde auller
Ladungsriickstanden, die wahrend des Schiffsbetriebes anfallen und in den Geltungs-bereich der
Anlagen 1, IV und V von MARPOL 73/78 fallen, sowie ladungsbedingte Abfalle gemal den
Durchfiihrungsleitlinien der Anlage V von MARPOL 73/78 (VkBI. 1991, S. 504 Nummer 1.7.5),
geandert mit Bekanntmachung vom 25. Oktober 2001 (VKBI. 2001, S. 485),

6. Ladungsriickstande: die nach Abschluss der Loésch- und Reinigungsverfahren an Bord in
Laderdumen oder Tanks befindlichen Reste von Ladungen sowie die beim Laden oder L&schen
verursachten Uberreste und Uberlaufe,

7. Hafenauffangeinrichtungen: alle festen, schwimmenden oder mobilen Vorrichtungen, die dazu
geeignet und bestimmt sind, Schiffsabfdlle oder Ladungsriickstdnde zur ordnungsgemafen
Entsorgung aufzunehmen,

8. Hafen: ein Ort oder ein geographisches Gebiet, der/das so angelegt und ausgestattet wurde, dass
er/es im Prinzip Schiffe, einschlieBlich Fischereifahrzeuge und Sportboote, aufnehmen kann,

9. Hafenbetreiber: jede juristische oder natlrliche Person im Besitz einer Betriebsgenehmigung nach
dem Wasserverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 1993 (GVOBI.
M-V S. 154), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. August 2002 (GVOBI. M-V S.
531).



§3
Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten fiir alle Schiffe im Sinne des § 2 Nr. 2, die einen Hafen in
Mecklenburg-Vorpommern anlaufen oder in diesem betrieben werden, und Hafen im Sinne des §
2 Nr. 8, die Ublicherweise von diesen Schiffen lber See angelaufen werden. Ausgenommen sind
Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe und andere Schiffe, die im Eigentum eines Hoheitstragers stehen
oder von ihm oder in seinem Auftrag betrieben werden, soweit sie nicht fir gewerbliche Zwecke
eingesetzt werden.

(2) Den nach Absatz 1 Satz 2 ausgenommenen Schiffen ist freigestellt, die Hafenauffangein-
richtungen auf eigene Kosten zu benutzen.

§4
Hafenauffangeinrichtungen
(1) Die Hafenbetreiber haben zu gewahrleisten, dass fiir die den Hafen Ublicherweise anlaufenden
Schiffe ausreichende Hafenauffangeinrichtungen fiir Schiffsabfalle und Ladungsriickstdnde zur
Verfigung gestellt werden. Sie sind verpflichtet, die Schiffsabfalle und Ladungsriickstédnde
ordnungsgemal zu entsorgen. Zur Erfiillung dieser Pflicht kdnnen sie sich Dritter bedienen.

(2) Hafenauffangeinrichtungen sind als ausreichend anzusehen, wenn sie geeignet sind, Art und
Menge der Schiffsabfélle und Ladungsriickstdnde der den Hafen Ublicherweise anlaufenden Schiffe
aufzufangen, ohne die Schiffe unangemessen aufzuhalten. Dabei ist dem Betriebsbedarf der
Hafenbenutzer, der Grofle und der geographischen Lage des Hafens, der Art der den Hafen
anlaufenden Schiffe sowie den Ausnahmen nach § 12 Rechnung zu tragen.

§5
Abfallbewirtschaftungsplane

(1) Die Hafenbetreiber sind verpflichtet, Abfallbewirtschaftungspléne aufzustellen und nach
Genehmigung durch die zustdndige Behdrde in geeigneter Weise bekannt zu machen. Vor der
Aufstellung ist den Betreibern der Hafenauffangeinrichtungen sowie den Hafenbenutzern oder deren
Vertretern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Form und |Inhalt der Abfallbewirt-
schaftungsplane richten sich nach der Anlage 1 zu diesem Gesetz. Die Betreiber der
Hafenauffangeinrichtungen haben den Hafenbetreibern die fir die Aufstellung erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

(2) Unterhalt ein Hafenbetreiber mehrere Hafen oder wird in mehreren Hafen die Entsorgung
gleichartig durchgeflihrt, kann ein gemeinsamer Abfallbewirtschaftungsplan fiir diese Hafen aufgestellt
werden. Dabei ist der Bedarf an Hafenauffangeinrichtungen und deren Verfiigbar-keit fiir jeden Hafen
einzeln anzugeben.

(3) Die Abfallbewirtschaftungsplane sind zumindest alle drei Jahre oder nach wesentlichen
Anderungen des Hafenbetriebs fortzuschreiben und erneut zu genehmigen. Fur das Verfahren sowie
Form und Inhalt gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Die zustandige Behorde Uberwacht die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 bis 3 sowie die
Durchfiihrung der Abfallbewirtschaftungsplane.

(5) Die oberste Abfallbehorde wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung nahere Bestimmungen Gber
Form und Inhalt der Abfallbewirtschaftungsplane zu treffen und Muster fiir verbindlich zu erklaren.



§6
Meldung
(1) Die Schiffsflihrer der Schiffe nach § 2 Nr. 2 sind verpflichtet, die in Anlage 2 zu diesem Gesetz
naher bezeichneten Angaben an die zustandige Behdrde zu melden

1. mindestens 24 Stunden vor dem Einlaufen in den Hafen, sofern der Anlaufhafen bekannt ist, oder

2. sobald der Anlaufhafen bekannt ist, falls diese Information weniger als 24 Stunden vor dem
Einlaufen vorliegt, oder

3. spatestens beim Auslaufen aus dem zuletzt angelaufenen Hafen, falls die Fahrtdauer weniger als
24 Stunden betragt.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Fischereifahrzeuge und Sportboote mit einer Zulassung von bis
zu zwolf Passagieren.

(3) Die Hafenbehorde leitet die Angaben nach Absatz 1 an die Hafenbetreiber oder die Betreiber der
Hafenauffangeinrichtungen weiter.

(4) Die Meldung nach Absatz 1 sowie der letzte Entsorgungsbeleg sind mindestens bis zum nachsten
Anlaufhafen an Bord aufzubewahren und auf Verlangen den Hafenstaatkontrollbehdrden oder der
zustandigen Hafenbehdrde vorzulegen.

§7
Entladung von Schiffsabfallen
(1) Die Schiffsfiihrer sind verpflichtet, alle an Bord von Schiffen befindlichen Schiffsabfélle vor dem
Auslaufen aus dem Hafen zur Entsorgung in eine von dem Hafenbetreiber nach dem
Abfallbewirtschaftungsplan vorgehaltene oder nachgewiesene Auffangeinrichtung zu entladen.

(2) Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall aufgrund der Meldung des Schiffsfuhrers eine
vollstandige oder teilweise Ausnahme von den Verpflichtungen des Absatzes 1 erteilen, wenn der
Schiffsflihrer bei der Anmeldung der Schiffsabféalle gemaR § 6 nachweist, dass:

1. genligend geeigneter Lagerplatz oder Stauraum fir alle an Bord verbleibenden und auf der Fahrt
bis zum nachsten Hafen anfallenden Schiffsabfalle vorhanden ist und

2. eine Entladungsmaoglichkeit fiir Schiffsabfalle im nachsten Hafen besteht.
Die Ausnahme ist von der zustandigen Behorde zu dokumentieren.

(3) Die Entladung der Schiffsabfélle soll in der hafeniblichen Regelarbeitszeit erfolgen, sofern die
Liegezeit des Schiffes dieses zuldsst und eine Entladung erfolgen kann, ohne dass es zu
unzumutbaren Verzégerungen kommt. Die Schiffsfihrung hat die Schiffsabfalle zur Entladung
bereitzustellen und den Bordbetrieb so einzurichten, dass eine Entladung unverzlglich begonnen und
durchgefiihrt werden kann. Schiffsabfdlle, die aus Tanks entladen werden, missen bei
Umgebungstemperatur pumpfahig sein. Die Schiffsfihrung hat den Entladungsvorgang zu
Uberwachen und durch Personal zu unterstutzen.



§8
Entladung von Ladungsriickstianden

(1) Die Schiffsfihrer sind verpflichtet, alle an Bord befindlichen Ladungsriickstande gemaR den
Vorschriften von MARPOL 73/78 vor dem Auslaufen aus dem Hafen in eine Hafenauffangeinrichtung
zu entladen. Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn Schiffe eingesetzt werden, bei denen regelmaRig die
gleichen oder &hnliche Ladungen beférdert werden und eine Reinigung oder das Entgasen von
Laderdumen aus schiffsbetrieblichen, ladungsbetrieblichen oder ladungsspezifischen Griinden nicht
oder im Hafen nicht erforderlich ist.

(2) Fur die Entladung von Ladungsriickstanden hat der Schiffsfihrer die im Hafen vorgehaltenen
Hafenauffangeinrichtungen zu benutzen. Die Kosten fiir die Benutzung sind vom Schiffsflihrer zu
tragen. Die §§ 9 bis 11 finden keine Anwendung.

(3) § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

Abschnitt 2
Entgelte fiir die Entsorgung von Schiffsabfallen
§9
Grundsatz

(1) Unabhangig von der tatsachlichen Benutzung der Hafenauffangeinrichtungen wird im
Geltungsbereich dieses Gesetzes von allen Schiffen ein pauschaliertes Entgelt auf Schiffsabfalle
erhoben.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Fischereifahrzeuge sowie Sportboote mit einer Zulassung bis zu
zwoOlf Passagieren. Die Kostenpflichtigkeit der Benutzung von Hafenauffangeinrichtungen bleibt
hiervon unberihrt.

(3) Die Entgeltpflicht entsteht beim Einlaufen in das Hafengebiet. Das Entgelt ist sofort fallig, soweit
der Hafenbetreiber in seiner Entgeltordnung keinen anderen Falligkeitszeitpunkt bestimmt.
Entgeltpflichtig sind Reeder, Eigner oder Charterer der Schiffe. Mehrere Entgeltschuldner haften
gesamtschuldnerisch.

§10
Anspruch auf Entsorgung
Der Entgeltpflichtige erwirbt durch die Zahlung des Entgeltes einen Anspruch auf Ubernahme der
Entsorgung von Schiffsabféllen, die bei ordnungsgeméafiem Schiffsbetrieb regelmafig anfallen. Die
Hafenbetreiber kbnnen Hochstmengen fir die Entsorgung bestimmter Schiffsabfalle pro Hafenanlauf
(Standardentsorgung) festlegen oder besonders entsorgungsaufwandige Schiffsabfélle von der
Standardentsorgung ausschlief3en.

§ 11
Bemessungsgrundlagen und Héhe der Entgelte
(1) Die Entgelte werden vom Hafenbetreiber in einer Entgeltordnung festgelegt und eingezogen. Ist
der Hafenbetreiber eine kommunale Koérperschaft, kann diese zur Deckung der Kosten fir
Hafenauffangeinrichtungen zur Entsorgung von Schiffsabfallen in den Hafen an Stelle des Entgeltes
die Erhebung einer Abgabe durch Satzung regein.

(2) Die Entgelte oder Abgaben sind so zu bemessen, dass grundsatzlich die dem Hafenbetreiber
entstehenden Kosten fir die Entsorgung von Schiffsabfédllen gedeckt werden. Eventuelle
Mehreinnahmen oder Mindereinnahmen sind innerhalb von drei Jahren in der Entgelt- oder
Abgabenkalkulation auszugleichen.

(3) Die Hohe des Entgeltes oder der Abgabe kann in Abhangigkeit von Schiffstyp, SchiffsgroRe, Dauer
der Liegezeit oder anderen geeigneten Kriterien gestaffelt werden. Als Bemessungsgrundlage kann
insbesondere die Schiffsgrofle nach Bruttoraumzahl oder Bruttoregistertonne oder ein anderer



geeigneter Malistab bestimmt werden. Ist eine Standardentsorgung gemaf § 10 festgelegt, gilt die
Hohe des Entgeltes oder der Abgabe fiir die dort definierten Mengen. Fir die Uber die
Standartentsorgung hinausgehende Entsorgung ist ein gesondertes Entgelt oder eine gesonderte
Abgabe festzusetzen. Fir Schiffe, die in dichter Folge mehrere Hafen anlaufen, im zuletzt
angelaufenen Hafen ordnungsgemal’ entladen haben und denen von der zustandigen Behorde
gemal § 7 Abs. 2 eine Ausnahme von der Entladungspflicht erteilt wurde, hat der Hafenbetreiber eine
Entgelt- oder Abgabenermafligung zu gewahren.

§12
Ausnahmen
Die Eigner, Reeder oder Charterer von Schiffen, die nach einem regelmaRigen Fahrplan im
Liniendienst verkehren und die einen Hafen mindestens zweimal monatlich anlaufen, kénnen bei der
zustandigen Behorde einen Antrag auf Befreiung von den Vorschriften nach § 6 Abs. 1 sowie den §§ 7
und 9 stellen, wenn hinreichend nachgewiesen ist, dass die ordnungsgemale Entsorgung der
Schiffsabfalle gewahrleistet ist. Das Gleiche gilt fur Fahrzeuge, die Leistungen flir die Seeschifffahrt
erbringen oder denen von der zustédndigen Behdérde an mehr als 60 aufeinander folgenden Tagen im
Jahr ein standiger Liegeplatz zugewiesen wurde.

Abschnitt 3 .
Zustindigkeiten, Uberwachung, Ordnungswidrigkeiten

§13
Zustandigkeiten

(1) Die Oberburgermeister der kreisfreien Stadte, die Burgermeister der amtsfreien Gemeinden und
die Amtsvorsteher der Amter als Ordnungsbehdrde (Hafenbehérde) sind zustandig fur :

1. die Entgegennahme der Meldungen gemaR § 6 Abs. 1,

2. die Erteilung von Ausnahmen von der Entladungspflicht im Einzelfall und die Dokumentation der
Ausnahme gemal § 7 Abs. 2,

3. die Erteilung von Befreiungen gemaf’ § 12,

4. die Uberwachung der Entladungsvorgénge fiir Schiffsabfélle und Ladungsriickstande geman § 14 .
Die Hafenbehorden nehmen die Zustandigkeiten als Aufgaben im tUbertragenen Wirkungskreis wahr.
(2) Die Staatlichen Amter fiir Umwelt und Natur sind als untere Abfallbehérde zustandig fir:

1. die Genehmigung der Abfallbewirtschaftungsplane gemaf § 5 Abs. 1,

2. die Uberwachung gemaR § 5 Abs. 4.

§14
Uberwachung

Die zustandige Behorde ist berechtigt, Entladungsvorgange fir Schiffsabfalle und Ladungs-riickstande
jederzeit zu Uberwachen. Soweit Ladungsriickstdande entladen werden, kann sich die zustandige
Behorde zur Uberwachung auch des Betreibers oder des Eigentimers der Umschlaganlage bedienen.
Die Schiffsfiihrer haben zu dulden, dass die zur Uberwachung der Entladungsvorgange Berechtigten
die Schiffe betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt. Auf Verlangen sind die erforderlichen Auskinfte zu
erteilen und Nachweise vorzulegen. Bediensteten der zustandigen Behorde ist Einblick in die
Schiffspapiere und Schiffstagebiicher zu gewahren.

§15
Anordnungen im Einzelfall
Die zustandige Behoérde kann im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen zur Durchfiihrung dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen treffen. Die zustandige
Hafenbehdérde kann insbesondere anordnen, dass ein Schiff einen Hafen in Mecklenburg-



Vorpommern nicht verlasst, bevor der Schiffsfiihrer seinen Verpflichtungen nach den §§ 7 und 8
nachgekommen ist.

§ 16
Meldungen und Berichte
(1) Die oberste Abfallbehdrde ist zustandig fur

1. die Meldung von Unzulénglichkeiten von Hafenauffangeinrichtungen gemafn Artikel 4 Abs. 3 der
Richtlinie 2000/59/EG,

2. die Berichtspflichten Uber die Kostendeckungssysteme gemafy Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie
2000/59/EG,

3. die Unterrichtungspflichten Uber gewahrte Ausnahmen gemaR Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie
2000/59/EG und

4. die Berichtspflichten Uber den Stand der Durchfiihrung der Richtlinie gemal Artikel 17 Abs. 1 der
Richtlinie 2000/59/EG.

(2) Die Schiffsfihrer und die Betreiber der Hafen und Hafenauffangeinrichtungen sind verpflichtet, die
zur Erflllung der unter Absatz 1 genannten Melde-, Unterrichtungs- und Berichtspflichten
erforderlichen Auskinfte zu erteilen und Daten zur Verfigung zu stellen. Die oberste Abfallbehérde
wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Art, Umfang und Verfahren fiir die von den Schiffsflihrern
und den Betreibern der Hafen und Hafenauffangeinrichtungen zu erteilenden Auskiinfte zu
bestimmen.

§17
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 5 Abs. 1 bis 3 einen Abfallbewirtschaftungsplan nicht oder nicht rechtzeitig aufstellt oder
fortschreibt oder nicht bekannt macht,

2. einer Verordnung Uber Form und Inhalt von Abfallbewirtschaftungsplanen nach § 5 Abs. 5
zuwiderhandelt, soweit sie fiir einen bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,

3. entgegen § 6 Abs. 1 keine, unvollstéandige, unrichtige oder verspatete Angaben macht,

4. entgegen § 6 Abs. 4 die Meldung nach § 6 Abs. 1 sowie den letzten Entsorgungsbeleg der
zustandigen Hafenbehdrde nicht vorlegen kann,

5. entgegen § 7 Abs. 1, ohne Uber eine Ausnahmegenehmigung nach § 7 Abs. 2 zu verflgen, nicht
alle an Bord befindlichen Schiffsabfalle vor dem Auslaufen aus dem Hafen ordnungsgeman
entladt,

6. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht alle an Bord befindlichen Ladungsriickstande vor dem Auslaufen
aus dem Hafen ordnungsgemaf entladt,

7. der Abgabepflicht aufgrund einer Satzung nach § 11 Abs. 1 nicht termingerecht nachkommt oder
sich dieser entzieht, soweit die Satzung flr diesen Tatbestand auf diese Bufigeldvorschrift
verweist,

8. entgegen § 14 Abs. 1 das Betreten des Schiffes durch die zur Uberwachung der
Entladungsvorgange Berechtigten nicht zuldsst, auf Verlangen nicht die erforderlichen Ausklnfte
erteilt oder unrichtige Angaben macht oder den Bediensteten der zustandigen Behdrde den Einblick
in die Schiffspapiere und Schiffstageblicher nicht gewahrt,

9. einer Anordnung nach § 15 nicht nachkommt,

10. entgegen § 16 Abs. 2 Auskiinfte nicht erteilt oder Daten nicht zur Verfligung stellt.



(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu fliinfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehdérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes iber Ordnungswidrigkeiten ist
die nach § 13 jeweils sachlich und ortlich zustandige Behorde.

(4) Die Geldbufien flieBen den Hafenbehdrden zu, soweit diese nach Absatz 3 zustéandige Behdrde
sind. Damit werden die den Hafenbehérden durch die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz entstehenden Verwaltungskosten abgegolten. Die
Hafenbehdrden tragen abweichend von § 105 Abs. 2 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten die
notwendigen Auslagen und sind ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten.

Abschnitt 4
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§18
Ubergangsvorschriften
(1) Die Hafenbetreiber sind verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes die Abfallbewirtschaftungsplane nach § 5 Abs. 1 aufzustellen.

(2) Abwasser im Sinne von § 2 Nr. 5 ist spatestens am 28. September 2004 in das zu erhebende
Entgelt nach § 9 Abs. 1 einzubeziehen. Der Hafenbetreiber kann schon vor diesem Zeitpunkt die
Entsorgung von Abwasser im Sinne des Artikels 6 der 1. Ostseeschutz-Anderungsverordnung vom 19.
Dezember 2002 (BGBI. 1l S. 2953) in das zu erhebende Entgelt nach § 9 Abs. 1 einbeziehen.

§19

In-Kraft-Treten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.
Schwerin,den 16.Dezember 2003

Der Ministerprasident
Dr. Harald Ringstorff

Der Umweltminister Der Wirtschaftsminister
Prof. Dr. Wolfgang Methling Dr. Otto Ebnet



Anlage 1 (zu § 5)
Anforderungen an Abfallbewirtschaftungspléane fiir Hafen

In den Abfallbewirtschaftungsplénen sind alle Arten von Schiffsabfallen und Ladungsriick-stdnden von
Schiffen, die den betreffenden Hafen normalerweise anlaufen, die GroRe des Hafens und die Arten
der einlaufenden Schiffe zu berlcksichtigen.

Die Abfallbewirtschaftungspldne miissen Folgendes enthalten:

- eine Bewertung der Notwendigkeit der Hafenauffangeinrichtungen unter Berlcksichtigung der
Schiffe, die den betreffenden Hafen normalerweise anlaufen,

- eine Beschreibung der Art und der Kapazitat der Hafenauffangeinrichtungen,

- eine detaillierte Beschreibung der Verfahren fiir das Auffangen und das Sammeln von Schiffsabfallen
und Ladungsrickstanden,

- eine Beschreibung des Entgelt- bzw. Abgabensystems,

- die Verfahren Uber die Meldung etwaiger Unzulanglichkeiten der Hafenauffangeinrichtun-gen,

- die Verfahren fir die laufende Konsultation der Hafenbenutzer, der mit der Abfallbehand-lung
beauftragten Unternehmen, der Hafenbetreiber und anderer Beteiligter,

- die Art und die Menge der aufgefangenen und behandelten Schiffsabfalle und Ladungsrickstande.

Ferner sollten die Abfallbewirtschaftungspldane Folgendes umfassen:

- eine Zusammenfassung der einschlagigen Rechtsvorschriften und der Entladungsformali-taten,

- die Angabe der fur die Durchfuhrung des Abfallbewirtschaftsplanes zustandigen Person(en),

- gegebenenfalls eine Beschreibung der im Hafen vorhandenen Ausristungen und Verfahren fir die
Vorbehandlung des Abfalls,

- eine Beschreibung der Verfahren fir die Aufzeichnung der tatsachlichen Nutzung der
Hafenauffangeinrichtungen,

- eine Beschreibung der Verfahren fir die Aufzeichnung der aufgefangenen Mengen an
Schiffsabfallen und Ladungsriickstanden,

- eine Beschreibung der Art und der Weise der Entsorgung von Schiffsabfallen und
Ladungsrickstanden.

Die Verfahren fiir das Auffangen, das Sammeln, die Lagerung, die Behandlung und die Entsorgung

von Schiffsabféllen und Ladungsrickstdnden sollten in jeder Hinsicht mit einem

Umweltmanagementplan Ubereinstimmen, der einen schrittweisen Abbau der Auswirkungen dieser

Tatigkeiten auf die Umwelt ermdglicht. Stehen die Verfahren mit der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93

des Rates vom 29. Juni 1993 Uber die freiwillige Beteiligung gewerbli-cher Unternehmen an einem

Gemeinschaftssystem fir das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprifung (ABl. EG L 168 S.

1) in Einklang, so wird von dieser Ubereinstim-mung ausgegangen.

Informationen, die allen Hafenbenutzern zugénglich sein miissen:

- kurzer Verweis auf die grundlegende Bedeutung einer ordnungsgemafien Entladung von
Schiffsabfallen und Ladungsriickstanden,

- Standort der Hafenauffangeinrichtung fir jeden Anlegeplatz mit entsprechendem Diagramm bzw.
entsprechender Karte,

- Liste der Schiffsabfélle und Ladungsriickstande, die normalerweise behandelt werden,

- Liste der Kontaktstellen, der Betreiber sowie der angebotenen Dienstleistungen,

- Beschreibung der Entladungsverfahren,

- Beschreibung des Entgelt- bzw. Abgabensystems,

- Verfahren fir die Meldung etwaiger Unzulanglichkeiten der Hafenauffangeinrichtungen.



ANGABEN; DIE VOR EINLAUFEN IN DEN HAFEN VON

. Flaggenstaat:

ONOOOTPA WN -

Anlage 2 (zu § 6)

(Anlaufhafen gemaf Artikel 6 der Richtlinie 2000/59/EG)

. Geschatzte Anlaufzeit:
. Geschatzte Auslaufzeit:
. Vorheriger Anlaufhafen:
. Nachster Anlaufhafen:
. Letzter Hafen, in dem Schiffsabfalle entladen wurden, und Zeitpunkt dieser Entladung:
. Entsorgen Sie:
den gesamten ||

einen Teil des [ ]

Abfall(s) in denHafenauffangeinrichtungen?
9. Art und Menge der zu entladenden und/oder an Bord verbleibenden Schiffsabfalle und
Ladungsrickstande und Prozentsatz der maximalen Lagerkapazitat:

. Name, Rufzeichen sowie gegebenenfalls die IMO-ldentifikationsnummer des Schiffs:

keinen[ | ¥

GEMACHT WERDEN MUSSEN

Bei Entsorgung des gesamten Abfalls bitte die zweite Spalte entsprechend ausfiillen.

Wird der Abfall nicht oder nur teilweise entsorgt, bitte alle Spalten ausfiillen.

Art

zu entsorgender
Abfall

maximale
Lagerkapazitat

(m®)

Menge des an
Bord

Verbleibenden
Abfalls

(m?)

Hafen, in dem der
verbleibende
Abfall entladen
wird

Geschatzte
Abfallmenge, die
zwischen Meldung
und nachstem
Anlaufhafen
anfallt

(m®)

1. Riickstandsole

Schlamm

Bilgenwasser

Sonstige
(entsprechende
Angabe)

2. Mall

Klchenabfall

Kunststoff

Sonstige

3. Ladungsbe-
dingte Abfille!"
(entsprechende
Angabe)

4. Ladungsriick-
stande
(entsprechende
Angabe)

™ Auch Schatzwerte sind zulassig.

O Bitte entsprechendes Feld ankreuzen.




Achtung:

1. Diese Angaben konnen fir die Zwecke der Hafenstaatkontrolle und anderer Uberpriifungen
verwendet werden.

2. Die Mitgliedstaaten bestimmen, welche Stellen Kopien dieser Meldung erhalten.

3. Dieses Formular ist auszuflllen, es sei denn, dem Schiff wird gemafl Artikel 9 der Richtlinie
2000/59/EG eine Ausnahme gewahrt.

Ich bestétige, dass
die vorstehenden Angaben genau und zutreffend sind,

die entsprechende Bordkapazitat zur Lagerung des gesamten Abfalls ausreicht, der zwischen der
Meldung und dem Anlaufen des nachsten Hafens anfallt, in dem der Abfall entladen wird.

Uhrzeit: ...,

Unterschrift: ..ottt



	Ich bestätige, dass

